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ANNEX 

 

ANHANG 

des 

Vorschlags für einen Beschluss des Rates 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem durch das 
Übereinkommen vom 20. Mai 1987 zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im 

Warenverkehr eingesetzten Gemischten Ausschuss EU-CTC und in dem durch das 
Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren 

eingesetzten Gemischten Ausschuss EU-CTC in Bezug auf eine Einladung an das 
Vereinigte Königreich, diesen Übereinkommen beizutreten, zu vertreten ist 
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ANHANG 

Vorschlag für einen Beschluss Nr. .../2018 des durch das Übereinkommen vom 20. Mai 
1987 zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr eingesetzten Gemischten 

Ausschusses  
vom ... 2018 

über eine Einladung an das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, 
diesem Übereinkommen beizutreten 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Übereinkommen vom 20. Mai 1987 zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im 
Warenverkehr1 (im Folgenden das „Übereinkommen“), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (im Folgenden das 
„Vereinigte Königreich“) hat den Wunsch geäußert, ab dem Zeitpunkt, ab dem das 
Übereinkommen nicht mehr für das Vereinigte Königreich und im Vereinigten 
Königreich gilt, dem Übereinkommen als eigene Vertragspartei beizutreten. 
 
(2) Der Austausch von Waren mit dem Vereinigten Königreich würde durch eine 
Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der Europäischen Union, der Republik Island, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, dem Königreich Norwegen, der Republik 
Serbien, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Türkei erleichtert. 
 
(3) Um diese Erleichterung zu erreichen, ist es angebracht, das Vereinigte Königreich 
einzuladen, dem Übereinkommen beizutreten.  
 
(4) Der Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Übereinkommen sollte erst ab dem 
Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr als Mitgliedstaat der 
Europäischen Union unter das Übereinkommen fällt, oder, wenn die Europäische 
Union und das Vereinigte Königreich Übergangsregelungen vereinbaren, nach denen 
das Übereinkommen für das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich 
gilt, ab dem Zeitpunkt wirksam sein, ab dem diese Übergangsregelungen nicht mehr 
gelten — 
 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 
Das Vereinigte Königreich wird eingeladen, dem Übereinkommen nach Artikel 11a des 
Übereinkommens ab dem Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem Übergangsregelungen zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich, nach denen das Übereinkommen für das Vereinigte 
Königreich und im Vereinigten Königreich gilt, nicht mehr gelten, beizutreten. 

Artikel 2 
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

                                                 
1 ABl. L 134 vom 22.5.1987, S. 2. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=32754&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:134;Day:22;Month:5;Year:1987;Page:2&comp=


 

DE 2  DE 

 

Brüssel, den 

  
 Im Namen des Gemischten Ausschusses 
 Der Präsident 
 Philip Kermode 
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Vorschlag für einen Beschluss Nr. .../2018 des durch das Übereinkommen vom 20. Mai 
1987 über ein gemeinsames Versandverfahren eingesetzten Gemischten Ausschusses  

vom ... 2018 

über eine Einladung an das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, 
diesem Übereinkommen beizutreten 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren2 
(im Folgenden das „Übereinkommen“), insbesondere auf Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe e, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (im Folgenden das 
„Vereinigte Königreich“) hat den Wunsch geäußert, ab dem Zeitpunkt, ab dem das 
Übereinkommen nicht mehr für das Vereinigte Königreich und im Vereinigten 
Königreich gilt, dem Übereinkommen als eigene Vertragspartei beizutreten. 
 
(2) Die Beförderung von Waren nach und aus dem Vereinigten Königreich würde 
durch ein gemeinsames Versandverfahren für Waren, die zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der Europäischen Union, der Republik Island, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien, dem Königreich Norwegen, der Republik 
Serbien, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Türkei befördert 
werden, erleichtert. 
 
(3) Um diese Erleichterung zu erreichen, ist es angebracht, das Vereinigte Königreich 
einzuladen, dem Übereinkommen beizutreten. 
 
(4) Der Beitritt des Vereinigten Königreichs zum Übereinkommen sollte erst ab dem 
Zeitpunkt, ab dem das Vereinigte Königreich nicht mehr als Mitgliedstaat der 
Europäischen Union unter das Übereinkommen fällt, oder, wenn die Europäische 
Union und das Vereinigte Königreich Übergangsregelungen vereinbaren, nach denen 
das Übereinkommen für das Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich 
gilt, ab dem Zeitpunkt wirksam sein, ab dem diese Übergangsregelungen nicht mehr 
gelten — 
 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 
Das Vereinigte Königreich wird eingeladen, dem Übereinkommen nach Artikel 15 a des 
Übereinkommens ab dem Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem Übergangsregelungen zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich, nach denen das Übereinkommen für das Vereinigte 
Königreich und im Vereinigten Königreich gilt, nicht mehr gelten, beizutreten. 

Artikel 2 
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Brüssel, den 

                                                 
2 ABl. L 226 vom 13.8.1987, S. 2. 
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 Im Namen des Gemischten Ausschusses 
 Der Präsident 
 Philip Kermode 
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